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Beschlüsse der Gemeindeversammlung 
vom Dienstag, 9. Dezember 2014 
 
 
Traktandum 1 
Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 23.10.2014 
 
://: Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 23.10.2014 wird einstimmig ge-

nehmigt. 
 
 
Traktandum 2 
Kenntnisnahme der Finanzpläne 2015 bis 2019 
 
://: Die Finanzpläne 2015 - 2019 werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Traktandum 3 
Festsetzung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Per-
sonen, des Steuersatzes für die Ertragssteuer juristischer Personen, der Kapitalsteuer für 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie der Feuerwehrdienstersatzabgabe na-
türlicher Personen für das Jahr 2015 
 
Mit 118 gegen 39 Stimmen bei einigen Enthaltungen wird was folgt beschlossen: 
 
://: 1) Die beantragte Erhöhung des Steuerfusses für die Einkommens- und Vermögens-

steuer der natürlichen Personen von 56% auf 58% der Staatssteuer wird abge-
lehnt. 

 
Einstimmig wird was folgt beschlossen: 
 
://: 2) Für die Juristischen Personen werden die Steuersätze wie folgt festgelegt:  
 
  a) für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften wird die Ertragssteuer bei 5%  

belassen; 
 
   b) für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften wird die Kapitalsteuer bei 2,75‰ 

belassen; 
 
    c) für Vereine, Stiftungen und übrige Juristische Personen, wird die Ertragssteuer bei 

5% des steuerbaren Ertrages, die Kapitalsteuer bei 2.75‰ des steuerbaren Kapi-
tals belassen; 

 
   d) für Holdinggesellschaften wird der Liegenschaftsnettoertrag bei 5%, die Kapital-

steuer bei 0.1‰ des steuerbaren Kapitals, mindestens CHF 100.00 belassen; 
 
  e) für Domizilgesellschaften wird für übrige Einkünfte bei 5%, die Kapital- 

steuer bei 0.5‰ des steuerbaren Kapitals, mindestens CHF 100.00 belassen; 
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 3) Die Feuerwehrdienstersatzabgabe wird bei 5% des Staatssteuerbetrages sowie 

das Minimum der Ersatzabgabe bei CHF 20.00 und das Maximum bei CHF 600.00 
belassen. 

 
 
Beratung des Budgets 2015 der Einwohnergemeinde 
 
://:   Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde wird beraten und es werden folgende Ände- 
   rungen beschlossen: 

  Erfolgsrechnung 

  Ausgangslage gem. Vorlage (Steuerfuss 58%): Ertragsüberschuss  CHF 1‘542‘093.-- 

- Konto 0220.3144 Kürzung Sichtschutz Schalterhalle + CHF     13‘000.-- 

- Konto 2110.3118 Streichung SAL-Lizenzen Schulsekretariat + CHF 13‘800.-- 

- Konto 2120.3118 Streichung SAL-Lizenzen Schulsekretariat + CHF 31‘800.-- 

- Konto 2170.3144 Streichung Unterhalt Pflanzentröge + CHF 6‘000.-- 

- Konto 2190.3118 Streichung SAL-Lizenzen Schulsekretariat + CHF 4‘200.-- 

- Konto 6290.3130 Wiederaufnahme Ruftaxi - CHF 6‘000.-- 

- Konto 8900.3132 Honorare jur. Berater i.S. Deponiesanierung - CHF 50‘000.-- 

- Konto 9100.4000 Ablehnung Steuererhöhung um 2% - CHF 1‘400‘000.-- 

- Konto 9631.3131 Mittenza Planung Heizungssanierung - CHF 50‘000.-- 

  Bereinigter Ertragsüberschuss   CHF 104‘893.-- 

 

Investitionsrechnung 

- Konto 7900.5000.01 Streichung Projektwettbewerb Schänzli  CHF 380‘000.-- 

  Investionen ins Finanzvermögen 

- Streichung Projektierung Mittenza  CHF 400‘000.--  
 

://:   Das Budget 2015 der Einwohnergemeinde wird in Abänderung der vorgenannten Positi-
onen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 104‘893.-- und Nettoinvestitionen (inkl. Spe-
zialfinanzierungen) von CHF 20‘705‘000.-- einstimmig genehmigt. 

 
 
Traktandum 4 
Teilrevision des Reglements Stützpunktfeuerwehr Muttenz (Nr. 11.200) 
 
://: Mit grossem Mehr, bei wenigen Enthaltungen, wird das Reglement Stützpunktfeuerwehr 

Muttenz (Nr. 11.200) beschlossen.  
 
 
Traktandum 5 
Teilrevision Reglement der Sicherheits- und Umweltkommission Muttenz (Nr. 11.000) 
 
://: Mit grossem Mehr, bei wenigen Enthaltungen, wird das Reglement der Sicherheits- und 

Umweltkommission Muttenz (Nr. 11.000) beschlossen. 
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Traktandum 6 
Mitteilungen des Gemeinderats 
 

 GR Hp. Ruesch informiert über die prekäre Wohnraumsituation für Asylbewerber. 
 

 GR J. Hausammann informiert über den Stand der Trinkwasseraufbereitungsanlage. 
 
 
Traktandum 7 
Verschiedenes 
 
 

 GR J. Hausammann beantwortet die die Anfrage nach § 69 Gemeindegesetz von Herrn Th. 
Schaub i.S. St. Jakob-Strasse Unterführung Zwinglistrasse. 

 

 Von den Herrn P. Issler, R. Müller, D. Schneider und B. Schmassmann wird ein Antrag ge-
mäss § 68 Gemeindegesetz mit dem Titel „Aufhebung des Reglements Kongresszentrum 
Mittenza“ eingereicht. 

 
 
 
Schluss der Versammlung: 23:20 Uhr. 
 
 
 
Die Beschlüsse zu Traktandum 4 und 5 unterliegen dem fakultativen Referendum gemäss § 49 
Gemeindegesetz. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage ab dem 10. Dezember 2014 und endet 
somit am 10. Januar 2015. 
 
 
 
    IM  NAMEN  DER  GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 Der Präsident Der Verwalter 

 
 
   Peter Vogt Aldo Grünblatt 
 
 
 
 
 
 
Verteiler Gemeinderat (7x) 

  Gemeindeverwalter, Aldo Grünblatt 

 Bauverwalter, Christoph Heitz 

 Abteilungsleitende (10x) 

 Webmaster 
  (für Website Gemeinde Muttenz und Muttenzer Amtsanzeiger vom 19.12.2014) 

 Ressort Kommunikation 
 (für Anschlagkasten Gemeindehaus) 

  Sekretariat GR / GV 
 (Original in Ordner "Gemeindeversammlung, Beschlüsse") 


